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Bebauungsplan "Bietigheimer Weg, 1. Änderung" 
- beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB 
a) Satzung über die planungsrecht 
 
 
Sachdarstellung und Begründung:
 
1. Erfordernis der Planaufstellung 
 
Der Bebauungsplan "Bietigheimer Weg", rechtskräftig seit dem 02.06.1995, soll hinsichtlich 
der Zulässigkeit von Einzelhandel überarbeitet werden.  
Hierfür ist eine Änderung des Bebauungsplans erforderlich. 
 
 
2. Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 
 
Die vorhandenen gewerblich genutzten Flächen sollen auch zukünftig einer arbeitsplatzin-
tensiven gewerblichen Nutzung vorbehalten werden. Aufgrund der Gewerbeflächenknappheit 
in der Gemeinde ist es besonders wichtig, Flächen für das handwerkende, produzierende 
und dienstleistende Gewerbe vorzusehen. Dafür ist ein genereller Ausschluss von Einzel-
handel im Gebiet notwendig, mit Ausnahme von Einzelhandel, der ein der Hauptnutzung 
untergeordneter Betriebsteil darstellt (Handwerkerprivileg). 
 
Auch im Hinblick auf die Erweiterung des Gewerbegebiets in Richtung Westen ist der Aus-
schluss von Einzelhandel sinnvoll. Mit Ausnahme eines Lebensmitteleinzelhandels (bis max. 
799 m² Verkaufsfläche) und des Handwerkerprivilegs wird auch in dem benachbarten Be-
bauungsplan der Einzelhandel im Allgemeinen ausgeschlossen. Der projektierte Lebensmit-
teleinzelhandel dient der Grundversorgung, der Bedarf wurde über ein Gutachten nachge-
wiesen.  
 
Hinzu kommt, dass mit dieser Änderung auch eine Anpassung an die Ziele der Raumord-
nung erfolgt. Somit würde der Bebauungsplan zukünftig auch dem rechtskräftigen Regional-
plan entsprechen.  
 
 
 
 
Beratung:
 
Es erfolgt eine kurze Aussprache über den Sachverhalt, in der noch einige Verständnisfra-
gen zum Geltungsbereich und zu den angrenzenden Bebauungsplänen geklärt werden. 



 
 
Beschluss:
 
Für den Bereich „Bietigheimer Weg, 1. Änderung wird ein Bebauungsplan aufgestellt 
mit 
 

a) Satzung über die planungsrechtlichen Festsetzungen (§ 10 BauGB) 
b) Satzung über die örtlichen Bauvorschriften (§ 74 LBO) 
 

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem Abgrenzungsplan der Stadt Bie-
tigheim-Bissingen/Gemeine Ingersheim vom 12.07.2013 und umfasst die Flächen der 
Flurstücke 4617, 4617/1, 4617/2, 4617/3, 4617/4, 4617/5, 4617/6, 4617/7, 4617/8, 4617/9, 
4617/10, 4617/11, 4617/12, 4617/13, 4617/14, 4617/15, 4617/16, 4617/17, 4617/18, 
4617/19, 4617/20, 4617/21, 4617/22, 4617/23 sowie Teile der Flurstücke 4527, 4527/1, 
4553/3, 4583, 4601, 4616 auf Gemarkung Großingersheim. 
 
 
Die Verwaltung wird beauftragt das planungsrechtliche Verfahren durchzuführen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
16 dafür 
0 dagegen 
0 Enthaltungen 
0 befangen 
 
      


